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EIN GÄBE
"betreffend fakultativen Fremdsprachunterricht.

An den hohen Erziehungsrat des Kantons Zürich.

Geehrter Herr Direktor!
Geehrte Herren

Unterm 8. Juli 1909 hat die tit. Erziehungsdirektion an
die Bezirksschulpflegen ein Kreisschreiben ergehen lassen, das
den Unterricht in den fakultativen Fremdsprachen an der
Sekundärschule betrifft. Dieses Kreisschreiben stellt Neuerungen
in Aussicht, die, welcher Art sie auch sein mögen, die Se-

kundarlehrerschaft stark berühren; es hat daher überall ein
lebhaftes Interesse wachgerufen. Allerorten wurden Stimmen

laut, die verlangten, dass diese Angelegenheit im Schosse der
kantonalen Sekundarlehrerkonferenz zur Sprache komme, einesteils,

damit die Lehrerschaft selbst die in ihr herrschenden
Ansichten kennen lerne, andernteils, damit allfällige Wünsche in
dieser Sache dem hohen Erziehungsi-at eingereicht werden
könnten.

In der Generalversammlung der Sekundarlehrerkonferenz

vom 4. September v. J. fand nun diese Angelegenheit eine

gründliche Behandlung. Wir teilen Ihnen den Hauptinhalt
davon mit zur Begründung der am Ende stehenden Thesen.

Zunächst fand man, dass in der vorliegenden Frage nicht
bloss die Bezirksschulpflegen, sondern auch die Kapitel hätten

begrüsst werden sollen; die unterrichtenden Lehrer haben einen

stetigeren, umfassenderen und genaueren Einblick in die
Verhältnisse dieses Unterrichtes, als die Visitatoren. Ueberall sollten

Aenderungspläne, welche die Tätigkeit und Stellung der
Lehrerschaft recht eigentlich betreffen, dieser nicht vorenthalten
werden. Aus den statistischen Zahlen der amtlichen
Jahresberichte, die ja nur die äusseren Verhältnisse berühren, können
auf das Leben und den inneren Betrieb keine richtigen Schlüsse

gezogen werden.

detretàâ à^u1ta.tiven kremâLpr^ekuiiwrriedi.

ân ben koken br^iekungsrat des Kantons ^ürick.

Deekrter Ilerr Direktor!
Deekrte Herren!

Dn term 8. jluli 1909 kat die tit. br^iekungsbirektion an

à beàkssckulpklegen ein Kreissckreiben ergeben lassen, das
elen Dnterrickt in clen kakultativen krembspracken an 6er 8e-

kunbarsckule betrikkt. Dieses Kreissckreiben stellt Neuerungen
in rkussickt, bie, welcker àrt sie anck sein mögen, clie 8e-

kunbarlekrersckakt stark berükren; es kat baker überall ein
lebkattes Interesse wackgeruken. rVllerorten wurden 8timmen

laut, bie verlangten, bass biese vkngelegenkeit im 8ckosse ber
kantonalen 8ekunbarlekrerkonferen?. ?.ur 8pracke komme, eines-

teils, bamit clie bekrersckakt selbst bie in ikr kerrsckenben /tn-
siebten kennen lerne, anbernteils, bamit allkällige Wünscke in
dieser 8acke bem koken kr/.iekungsrat eingereickt werben
könnten.

In ber (Generalversammlung ber 8ekunbarlekrerkonkeren?

vom 4. 8eptember v. s. kanb nun biese àgelegenkeit eine

grünblicke Lekanblung. Wir teilen Iknen ben blauptinkalt ba-

von mit ?ur Begründung ber am binde stekenben Diesen.
^unäckst kanb man, bass in ber vorliegenden krage nickt

bloss bie Leàkssckulpklegen, sondern auck bie Kapitel kätten
begrüsst werben sollen; bie unterricktenben bekrcr kaben einen

stetigeren, umkassenberen und genaueren kinblick in die Ver-
kältnisse dieses Dn terrielites, als bie Visitatoren. Deberall soll-
ten rVenberungspläne, welcke die batigkeit und 8tellung ber
bekrersckakt reckt eigentlick betrekken, dieser nickt vorentkalten
werben. ^.us ben statistiscken /.aKien ber amtlicken ^akres-
berickte, die ja nur bie äusseren Verkältnisse berükren, können
auk das beben und ben inneren betrieb keine ricktigen 8cklüsse

gezogen werben.
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Trotzdem aus bekannten praktischen Gründen die Schülerzahl

sich am Ende des Schuljahres mindert, sprechen die

Bezirksschulpflegen sich doch günstig über die Resultate dieses

Unterrichtes aus und Männer des praktischen Lebens anerkennen
dankbar den Nutzen, den sie daraus gezogen, auch wenn er
ihnen nur ein Jahr lang zuteil geworden ist.

Diese Tatsache sollte einerseits Beweiskraft sein dafür, dass

in diesen Fächern denjenigen Lehrern, welche schon lange
darin Unterricht erteilt haben, dieser fernerhin anvertraut werden

darf, auch wenn sie kein Fähigkeitszeugnis besitzen. Der
Besitz eines Patents verbürgt an sich keineswegs einen methodisch

richtigen und erfolgreichen Unterricht. Ein Lehrer, der
die Sprache in fremdem Lande studiert hat, aber aus Mangel
an Literaturkenntnissen eine Prüfung nicht bestehen konnte,
ist zur Erteilung eines praktischen Unterrichts ebenso befähigt,
wie ein in dieser Sprache geprüfter und patentierter Lehrer.
Anderseits lässt die genannte Tatsache, dass der Unterricht in
den Fremdsprachen nutzbringend ist, es wünschenswert
erscheinen, dass er an möglichst vielen Landschulen gestattet
werde. An Landschulen, wo die Schülerzahlen an der dritten
Klasse meist klein sind, sollte darum das Minimum der
Schülerzahl, die noch zur Subventionierimg durch den Erziehungsrat

berechtigt, nicht erhöht, sondern wie früher auf drei
belassen werden.

Wenn der Unterricht in den fakultativen Fremdsprachen
Mängel aufweist, so teilt er dieses Schicksal mit andern
Fächern, denn auch in der Schule ist, wie in andern menschlichen

Institutionen, keine Vollkommenheit.

Diese Mängel empfinden aber die Lehrer selbst am
tiefsten und suchen sie, soweit es möglich ist, zu beseitigen.
Manch einer macht mit eigenen Opfern einen kürzeren oder
längeren Aufenthalt im fremden Lande, andere verbringen
wenigstens von Zeit zu Zeit ihre Ferien im fremden Sprachgebiet,

damit sie auf der Höhe ihrer Aufgabe bleiben. Aber die
finanziellen Verhältnisse erlauben diese Reisen nicht allen
Lehrern. Für den Unterricht in den Fremdsprachen würde es

darum von grossem Vorteil sein, wenn den Lehrern zum
Studium derselben im betreffenden Sprachgebiete volle oder
teilweise Rückerstattung ihrer Auslagen als Reisestipendien
gegeben würde. Das wäre umso gerechtfertigter, als ja die Be-
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brot/dem au8 bekannten praktischen Oründen die 8cküler-
/akl sick am Dnde des 8ckuljakres mindert, sprechen die lZe-

^irkssckulpklegen sich doch günstig über die Resultate dieses

Unterrichtes aus und Männer des praktischen bebens anerkennen
dankbar den Dut/en, den sie daraus gezogen, auch wenn er
ihnen nur ein Jakr lang Zuteil gcvvorclen ist.

Diese 'batsacke sollte einerseits Zeweiskrakt sein dakür, dass

in diesen Dächern denjenigen bekrern, welche sckon lange
darin Dn terrickt erteilt haben, dieser fernerhin anvertraut wer-
den dark, auch wenn sie kein Däkigkeitszeugnis besitzen. Der
besitz eines Patents verbürgt an sich keineswegs einen metko-
disch richtigen und erfolgreichen Unterricht. Din Dekrer, der
die 8pracke in fremdem bande studiert hat, aber aus Mangel
an Diteraturkenntnissen eine Prüfung nickt bestehen konnte,
ist zur Drteilung eines praktischen Unterrichts ebenso befähigt,
wie ein in dieser 8pracke geprüfter und patentierter Dekrer.
Anderseits lässt die genannte 'batsacke, dass der Dnterrickt in
den Dremdspracken nutzbringend ist, es wünschenswert er-
scheinen, dass er an möglichst vielen bandschulen gestattet
werde, à Dandsckulen, wo die 8ckülerzaklen an der dritten
Klasse meist klein sind, sollte darum das Minimum der 8ckü-

lerzakl, die noch zur 8ubventionierung durch den Dr/iekungs-
rat berechtigt, nickt erhöht, sondern wie früher auk drei be-

lassen werden.

Vbenn der Dnterrickt in den fakultativen Dremdspracken
Mängel aukweist, so teilt er dieses 8ckicksal mit andern Da-

ckern, denn auch in der 8ckule ist, wie in andern menschlichen

Institutionen, keine Vollkommenheit.

Diese Mängel empfinden aber die Deiner selbst am tiek-

sten und suchen sie, soweit es möglich ist, zu beseitigen.
Manch einer macht mit eigenen Opfern einen kürzeren oder
längeren Aufenthalt im fremden Dande, andere verbringen we-
nigstens von ?.eit zu Zeit ihre Derien im fremden 8prachge-
biet, damit sie auk der blöke ihrer Aufgabe bleiben, ^kber die
finanziellen Verhältnisse erlauben diese peisen nickt allen Dek-

rern. Dür den Dnterrickt in den Dremdspracken würde es

darum von grossem Vorteil sein, wenn den Dekrern /.um 8tu-
dium derselben im betreffenden 8prackgebiete volle oder teil-
weise pückerstattung ihrer Auslagen als peisestipendien ge-
geben würde. Das wäre umso gerechtfertigter, als ja die be-
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soldung in diesen Fächern verhältnismässig sehr gering ist.
Eine angemessene Erhöhung dürfte besonders von den Sekun-
darschulkreisen aus angestrebt werden.

Wir gestatten uns daher Ihnen folgende Wünsche der Se-

kundarlehrerkonferenz vorzulegen und bitten Sie, ihnen ein

geneigtes Ohr zu schenken.

Thesen.
1. Die kantonale Sekundarlehrerkonferenz bedauert, dass

das Kreisschreiben wegen der fakultativen Fremdsprachen nicht
auch an die Kapitel gerichtet worden ist.

2. Den Lehrern, die in den genannten Fächern schon

lange unterrichteten, soll man den Unterricht auch fernerhin
lassen, auch wenn sie kein Fähigkeitspatent besitzen.

3. Denjenigen Lehrern, welche sich längere Zeit in einem
fremden Sprachgebiete aufhalten, um hier selbst die Sprache
zu studieren oder sich darin zu vervollkommnen, sollten künftig

angemessene Reiseentschädigungen gegeben werden.

4. Das Minimum der Schülerzahl, welche noch zur
Subventionierung des Unterrichtes durch den Erziehungsrat
berechtigt, sollte auf drei festgesetzt werden.

5. Die Bedingung, dass ein Patent für die Erteilung des

fakultativen Fremdsprachunterrichtes erworben werden müsse,
soll fallen gelassen werden.

Wir unterbreiten Ihnen diese Wünsche in der Floffnung,
dass sie bei Ihnen gute Aufnähme finden werden.

Hochachtend zeichnen

W i n t e r t h u r
Meilen, 26. Oktober 1909.

Namens der
zürcherischen Sekundarlehrerkonferenz,

Der Präsident: R. W i r z.

Der Aktuar: J. Stelz er.
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solbunK in biesen kìbern verbäitni8MÄ88iss 8ebr ZerinZ Ì3t.

Line anKeme8sene LrböbunA bürkte besonders von à 8ekun-
barscliulkieisen Aus anKeatrebt werben.

Wir xeatatten un8 baber Ibnen kolxenbe Wün8cke ber 8e-

kunbarlekrerkonkeren? vor?uIeMn unb bitten 8ie, ibnen ein

MneiZte8 Obr ?u sckenken.

1 k e 8 e n.

1. Die kantonale 8ekunbarlebrerkonkeren? bebauert, bâ88

bas Krei8scb reiben we^en ber kakultativen Lremckpracben nicbt
aucb an elie Kapitel Miicktet warben i8t.

2. Den Leb rei n, clie in cien genannten Lâckern 8cbon

lanZe unterricbteten, 8oII man cien Onterrickt auck kernerbin
1s88en, auck wenn 8ie kein LäkiZkeitspatent besitzen.

3. venjeniMn Lekrern, weicbe sick längere ^eit in einem
kremben 8pracb^ebiete aukbalten, um kier 8e1b8t bie 8pracbe
?u 8tuciieren ober 8icb barin ?u vervollkommnen, 8ollten künk-

tiZ anKeme8Lene Kei8eentscbäbiKunZen ZeZeben werben.

4. l)a8 Minimum ber 8cküler?abl, welcke nock ?.ur 8ub-
ventionierunK bes Knterricktes burcb ben Lr?iekunAsrat be-

recktiZt, 8vllte auk brei kestsseset?.t werben.

5. Oie öebinKunZ, ba88 ein Latent kür bie LrteilunA be8

fakultativen Lremb8prackunterricbtes erworben werben mü88e,
8vII kallen Zelsssen werben.

Wir unterbreiten Ibnen bà Wünscke in ber OokknunZ,
baas sie bei Ibnen Kute /Vuknakme kinben werben.

blockacbtenb ?eicbnen

Wintertb ur,
teilen, 2b. Oktober 1909.

^la.m6ns âsr

ààrîLàn Zànàrlelireàoiiterônx,
Oer Lräaibenti k. Wir?,
ver ^ktuai" 8tel?er.
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